


In dem bzw. den prioritären Siedlungsschwerpunkte(n) soll der Hauptteil der künftigen Siedlungs-
entwicklung stattfinden. Die Einordnung als prioritärer Siedlungsschwerpunkt soll sich anhand der 
folgenden Definition ableiten:
Prioritäre Siedlungsschwerpunkte weisen innerhalb der Gemeinde die bestmögliche infrastrukturelle 
Ausstattung auf und erfüllen eine über die bloße Wohnnutzung hinausgehende, grundlegende Funk-
tion für das gesamte Gemeindegebiet bzw. das ö� entliche Leben. Darin finden sich typischerweise 
ö� entliche Einrichtungen wie Gemeindeamt, Schulen, religiöse Zentren, Freizeiteinrichtungen sowie 
Geschäfte, medizinische Einrichtungen und dergleichen. In der Regel - abhängig von der Gemeinde-
struktur - werden prioritäre Siedlungsschwerpunkte somit der namensgebende Hauptort bzw. ver-
gleichbar ausgestattete Ortschaften sein.

Ergänzende Siedlungsschwerpunkte sollen in ihrer Summe im Vergleich zum prioritären Siedlungs-
schwerpunkt nur eine untergeordnete Siedlungsentwicklung ermöglichen.

Die Einordnung als ergänzender Siedlungsschwerpunkt soll sich an der folgenden Definition orien-
tieren:
Ein ergänzender Siedlungsschwerpunkt weist eine in Relation zur gesamten Siedlungsstruktur der 
Gemeinde maßgebliche Größenordnung auf, verfügt jedoch meist über keine für prioritäre Siedlungs-
schwerpunkte charakteristische Nutzungsmischung. Die bestehende Dichte und Kompaktheit lassen 
jedoch langfristig eine Entwicklung, welche über eine bloße Wohnfunktion hinausgeht, möglich er-
scheinen. Bestehende Widmungen sind dabei bereits größtenteils konsumiert bzw. bebaut. Die Lage 
innerhalb des Gemeindegebietes zeichnet sich durch eine gute Erreichbarkeit des bzw. der prioritä-
ren Siedlungsschwerpunkte(s) mit dem Fahrrad oder zu Fuß und/oder durch eine bestmögliche ÖV-
Anbindung mit entsprechender Güteklasse aus.

Durch die Festlegung als prioritärer Siedlungs-
schwerpunkt wird zum Ausdruck gebracht, 
dass im Anschluss an bestehende Siedlungs-
strukturen Innen- und Außenentwicklungen 
grundsätzlich erwünscht und möglich sind. 
Die detaillierte Prüfung hinsichtlich der kon-
kreten Entwicklungsmöglichkeiten erfolgt 
im Rahmen des Flächenwidmungsteilände-
rungsverfahrens unter Berücksichtigung der 
derzeitigen Umweltbedingungen und der 
Raumordnungsgrundsätze (zB Berücksichti-
gung bestehender Nutzungsstrukturen und 
dabei absehbare mögliche Nutzungskonflik-
te zwischen einer betrieblichen Nutzung und 
einer Wohnnutzung).

Die in der Legende angeführte Bezeichnung „gem. rw. FW“ umfasst dabei auch die 
im Flächenwidmungsteil enthaltenen Änderungen. Zu Klarstellung und Nachvoll-
ziehbarkeit ist die Planlegende daher mit dem Hinweis „Die Darstellung der Wid-
mungen gem. rw. FW umfasst auch in der Gesamtüberarbeitung enthaltene Ände-
rungen des Flächenwidmungsteiles“ zu ergänzen.

Ein ergänzender Siedlungsschwer-
punkt ist in seiner Entwicklung nicht 
abgeschlossen, vielmehr ist eine wei-
tergehende Baulandentwicklung unter 
Berücksichtigung der derzeitigen Um-
weltbedingungen (wie naturräumli-
che Gegebenheiten, Berücksichtigung 
bestehender Betriebe etc.) und den 
Raumordnungsgrundsätzen fachlich 
vertretbar. Auf Grund der konkreten 
Ausstattung, Lage sowie Größe der 
bestehenden Siedlungskörper gibt es 
in der Regel nur einen ergänzenden 
Siedlungsschwerpunkt mit größerem 
Außenentwicklungspotential, da ohne-
hin die vorrangige Entwicklung in den 
prioritären Schwerpunkten abgedeckt 
werden soll.
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Durch die Festlegung von Abrundungs- und Au� üllungsbereichen soll darüber hinaus eine weitere 
Siedlungsentwicklung ermöglicht werden, wobei diese jedenfalls lediglich in untergeordnetem Aus-
maß stattfinden soll. Die Ausweisung solcher Bereiche soll anhand der folgenden Kriterien erfolgen:

Diese Bereiche verfügen in der Regel über eine Mindestausstattung an technischer Infrastruktur 
(Wasserversorgung und Abwasserentsorgung sowie entsprechende Verkehrserschließung) und wei-
sen bereits eine Mindestgröße an gewidmetem Bauland und eine der Widmung entsprechenden 
Nutzung auf. Die Mindestgröße orientiert sich an der Anzahl von bereits vorhandenen, im räumlichen 
Nahverhältnis liegenden Bauparzellen, wobei in der Regel zumindest sieben Bauparzellen einen sol-
chen Au� üllungs- bzw. Abrundungsbereich begründen können.
Au� üllungs- bzw. Abrundungsbereiche sind in ihrer Gesamtzahl so zu wählen, dass die zentrale Ge-
samtentwicklung in der Gemeinde (primär durch prioritäre und ergänzende Siedlungsschwerpunkte) 
nicht unterwandert wird. Vorrangig sollen daher Siedlungskörper mit guter Erreichbarkeit zu den 
Siedlungsschwerpunkten und guter ÖV-Anbindung als Abrundungs- und Au� üllungsbereiche vor-
gesehen werden.

Die Festlegung solcher Abrundungs- 
und Au� üllungsbereiche ermöglicht 
grundsätzlich Abrundungen und In-
nenentwicklungen im Bereich von 
kleinflächigeren Siedlungskörpern 
unter Berücksichtigung der Umwelt-
bedingungen (wie naturräumliche 
Gegebenheiten, bestehende Be-
triebe etc.) und der Raumordnungs-
grundsätze. Die Festlegung von 
Abrundungs- und Au� üllungsbe-
reichen schließt jedoch gleichzeitig 
Außenentwicklungen aus.
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Ergänzende Entwicklungsbereiche
Neben dieser grundsätzlichen Kategorisierung der Siedlungskörper, welche im Übrigen alle Bauland-
kategorien und deren Entwicklung mit berücksichtigt, können im Entwicklungsplan darüber hinaus 
auch rein auf betriebliche bzw. sonstige erweiterbare Standorte bezogene Entwicklungsbereiche (zB 
Gewerbeparks, Sondergebiete des Baulandes wie touristische Nutzungen) definiert werden.

In jenen Siedlungsbereichen, welche weder als prioritärer noch als ergänzender Siedlungsschwer-
punkt definiert sind bzw. auch keine Festlegung als Abrundungs- und Au� üllungsbereich oder eine 
Kennzeichnung als ergänzender Entwicklungsbereich aufweisen, hat zur Vermeidung einer weiteren 
Zersiedelung eine zusätzliche Baulandentwicklung zur Bauplatzscha� ung zu unterbleiben. Kleinräu-
mige Ergänzungen ohne zusätzliche Bauplatzscha� ung sind nach Einzelfallprüfung nicht ausge-
schlossen. Diese Siedlungsbereiche sind folglich als reine Bestandsausweisung im Entwicklungsplan 
darzustellen.

Frei-, Grünraum- und Verkehrsplanungen
Über die bereits angeführten Entwicklungsbereiche zur Siedlungsentwicklung hinausgehende ver-
pflichtende Inhalte des Entwicklungsplanes sind Frei- und Grünraumplanungen (beispielsweise land-
schaftliche Vorrangzonen unter besonderer Berücksichtigung der Ökologie, des Landschaftsbildes 
und der Landwirtschaft, Frei- und Erholungsflächen, Grünverbindungen) einschließlich deren Ver-
netzung sowie Verkehrsplanungen mit den geplanten Infrastrukturmaßnahmen der Gemeinde im Be-
reich der örtlichen Verkehrserschließung als auch die technische und soziale Infrastruktur (Schulen 
etc.).

In der Regel tri� t dies auf Gewer-
beareale und Baulandnutzungen in 
abgesetzter Lage gegenüber den 
Siedlungsschwerpunkten zu.

Für neue Entwicklungen (bei denen 
im Flächenwidmungsplan noch kei-
ne größere Baulandausweisung be-
steht) ist das Planzeichen „singulä-
rer Standort“ zu verwenden.

Wenngleich diese Bereiche grund-
sätzlich nicht in der Planung für 
zusätzliche Baulandflächen berück-
sichtigt sind, so sind kleinräumi-
ge Ergänzungen ohne zusätzlicher 
Bauplatzscha� ung nach Einzelfall-
prüfung dennoch möglich. Dies gilt 
sinngemäß auch für die Erweite-
rung von bestehenden Betrieben.
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Auch wenn die Planungen zur Siedlungsentwicklung das Kernelement der erforderlichen Pläne dar-
stellen, ist darauf hinzuweisen, dass Planungen hinsichtlich der Frei- und Grünraum- bzw. der Ver-
kehrsentwicklung nicht weniger wichtig sind und somit als gleichrangig anzusehen sind. Dies be-
deutet, dass durch die Festlegung beispielsweise einer Vorrangzone von besonderer ökologischer 
Bedeutung Grenzen der Siedlungsentwicklung aufgezeigt werden.

Im Bereich der Frei-, Grünraum- und Verkehrsplanungen ist wieder zwischen der reinen Bestands-
ausweisung ohne großflächigem Erweiterungspotential (zB bestehende Grünlandausweisungen wie 
Reitsportanlagen oder Verkehrsflächen gem. Flächenwidmungsplan in Graustufen) und konkreten 
Festlegungen (farbliche Darstellung), die konkrete Planungen bzw. Planungsabsichten wiedergeben, 
zu unterscheiden (zB Planungen hinsichtlich der Freiraumentwicklung wie Vorrangzonen, geplante 
Erweiterungen von Sportplätzen oder geplante Radwege bzw. Erschließungsstraßen).

2.4.2 Detailpläne
Falls für Siedlungsgebiete des Gemeindegebietes die stark generalisierten Festlegungen auf Ebene 
des Entwicklungsplanes im Maßstab 1:20.000 nicht ausreichen, so kann für einzelne Bereiche des Ge-
meindegebietes in Form von Detailplänen (M 1:10.000) eine genauere Planung durchgeführt werden.
In diesen Detailplänen ist es neben der Konkretisierung von Frei-, Grünraum- und Verkehrsplanungen 
auch möglich, konkrete Flächen für eine entsprechende Funktion vorzusehen6, wobei für diese eine 
vertiefende fachliche Prüfung zu erfolgen hat.

6 Die in diesen Detailplänen konkret ausgewiesenen Flächen für Wohnzwecke dürfen dabei in Summe den Baulandbedarf des Planungszeit-
raums für den Flächenwidmungsteil (siebeneinhalb Jahre) nicht überschreiten. Flächen für Wohnzwecke sind solche Widmungskategorien, 
die eine allgemeine, betriebsunabhängige Wohnnutzung zulassen (Wohngebiete, gemischte Baugebiete, Kern- und Dorfgebiete).

Standorte, die in Bezug auf ihre Größe wesentlich weiterentwickelt werden 
sollen, sind somit in Farbe auszuweisen. In jenen Bereichen, wo keine wesent-
liche Erweiterung geplant ist, sind lediglich kleinräumige Ergänzungen nach 
Einzelfallprüfung möglich. 

Für neue Entwicklungen (bei denen im Flächenwidmungsplan noch keine grö-
ßere Baulandausweisung besteht) ist das Planzeichen „singulärer Standort“ zu 
verwenden.
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Im Gegensatz zu der grundsätzlichen Einordnung beispielsweise als prioritärer Siedlungsschwer-
punkt, wo im Wesentlichen vielfältige Entwicklungen ohne konkrete Vorprüfung möglich sind, ist bei 
diesen Bereichen somit bereits vor der Flächenwidmungsteiländerung eine fachliche Überprüfung 
notwendig. 
Folglich können auch nur für eine Änderung der Flächenwidmung in derart konkret geprüften Be-
reichen der Beschluss und das Stellungnahmeverfahren gemäß § 33 Abs. 2 Oö. ROG 1994 entfallen.
Der Detailplan beinhaltet somit neben der Bestandsdarstellung die Festlegung von besonderen Ent-
wicklungsschwerpunkten bzw. Planungen (zB große Gewerbestandorte oder Ortszentren) als Aus-
schnitt des Entwicklungsplans.
In der Legende zu den Detailplänen ist dabei bereits auf eine entsprechende Gliederung zwischen 
Bestandsdarstellung und der Planungsebene zu achten.

Die Abgrenzung des bzw. der Detailausschnitte(s) ist im Entwicklungsplan eindeutig ersichtlich zu 
machen.

 Ausschnitt Entwicklungsplan

 Ausschnitt Detailplan
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Bei konkreten „Erweiterungsflächen“ kann grundsätzlich unterschieden werden zwischen solchen, 
welche ausschließlich einer Baulandkategorie vorbehalten sind und solchen, bei denen lediglich 
„überwiegend“ eine derartige Funktion geplant ist.

Ergänzend zu den flächenmäßig ausgewiesenen Entwicklungsfunktionen können im Detailplan auch 
besondere Widmungsvoraussetzungen, wie Oberflächenentwässerungskonzept, Aufschließungs- 
und Parzellierungskonzept oder eine Hochwasserfreistellung in Form von Indexvergaben festgelegt 
werden.

Für bereits gewidmete Flächen, bei denen ein Bedarf hinsichtlich einer näher zu definierenden Pla-
nungsabsicht besteht, kann durch die Festlegung von Vorrangbereichen bzw. bestimmten Funktio-
nen ein konkretes Ziel definiert werden (zB Nachverdichtung durch mehrgeschossigen Flachbau). 
Diese Vorgaben sind bei Flächenwidmungsteiländerungen und Bebauungsplanänderungen bzw. -er-
stellungen mit zu berücksichtigen.
Bei derartigen Festlegungen ist wieder zu unterscheiden zwischen jenen, welche ausschließlich eine 
Baulandkategorie vorsehen und solchen, bei denen lediglich im überwiegenden Ausmaß eine der-
artige Widmungskategorie angestrebt werden soll.

Während beispielsweise in der 
nordwestlich gelegenen, geplan-
ten Wohnfunktion aufgrund der 
gewählten Signatur ausschließlich 
die Baulandkategorie Wohngebiet 
zulässig ist, so ist in der südöstlich 
geplanten Wohnfunktion darüber 
hinaus auch eine funktionsfrem-
de Widmung im Rahmen der Flä-
chenwidmung im untergeordneten 
Ausmaß zulässig, sofern keine ne-
gativen Beeinträchtigungen um-
liegender Nutzungen zu erwarten 
sind.
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Über die angeführten und exemplarisch dargestellten Festlegungen hinaus, können im Entwicklungs-
plan bzw. auch in den Detailplänen je nach Planungsabsicht weitere Entwicklungsziele beispielweise 
in Form von Siedlungsgrenzen oder Pu� erfunktionen festgelegt werden.

2.5. Musterpläne
Die im vorliegenden Leitfaden exemplarisch dargestellten Planausschnitte sind Musterplänen ent-
nommen und dienen zur Veranschaulichung der Regelungsinhalte. Die angeführten sechs Planunter-
lagen dienen als Orientierungshilfe bei der Erstellung bzw. Überarbeitung des Örtlichen Entwick-
lungskonzeptes. In den folgend aufgezählten Musterplänen sind die verwendeten Plangrundlagen 
zudem exemplarisch und teilweise mit Quellenangabe angeführt:

• Grundlagenplan Freiraumstruktur

• Grundlagenplan Siedlungsstruktur

• Grundlagenplan Verkehrsstruktur

• Entwicklungsplan

• Detailplan A

• Detailplan B

Die Planunterlagen stehen auf der Homepage des Landes Oberösterreich unter Bauen und 
Wohnen > Raumordnung > Örtliche Raumordnung - Gemeindeplanung > Flächenwidmungsplan 
mit Örtlichem Entwicklungskonzept zur Verfügung.

Während in dem nordwestlich 
gelegenen Vorrangbereich für 
Wohnfunktion aufgrund der ge-
wählten Signatur ausschließlich 
die Baulandkategorie Wohngebiet 
– Sozialer Wohnbau zulässig ist, 
so ist in dem südöstlich gelegenen 
Vorrangbereich für Wohnfunktion 
neben dem überwiegend mehr-
geschossigen Wohnbau auch 
eine Widmung als unspezifisches 
Wohngebiet zulässig. Eine ande-
re Widmungskategorie als Wohn-
gebiet ist aufgrund dieser Festle-
gung jedoch unzulässig.
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Erfolgsformel zum Örtlichen Entwicklungskonzept

Die für die örtliche Raumordnung zuständige Abteilung Raumordnung (Gruppe Örtliche 
Raumordnung) hat diesen Leitfaden als Hilfestellung für die Planungsbehörden und Ortspla-
nerinnen und Ortsplaner erstellt. Eingearbeitet wurden insbesondere neue gesetzliche Vor-
gaben (Novelle 2021 zum Oö. ROG 1994, Planzeichenverordnung 2021), sowie die im Voll-
zug gesammelten Erfahrungen bei der Betreuung von Gemeinden im Rahmen der Örtlichen 
Raumordnung.

Linz, März 2022
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